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Hochschule
Zittau/Gorlitz Gefahrstoffrecht

UNIVERSITY DF APPLIED SCIEMCES

Nutzliche Quellen

1. Verband der Deutschen Chemischen Industrie e.V. (VCI) https://www.vci.de/startseite.jsp
(gute Info, allerdings nur fiir Mitglieder, beschrankter Zugang)

2. Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA) -

http://www.baua.de/de/Startseite.html (offenes Portal, exzellente Informationen und
Hilfestellungen)

3. REACH Helpdesk http://www.reach-helpdesk.info/reach-actually.0.html (sehr nitzlich und
hilfreiche Info, aktuell)

4. Umweltbundesamt REACH http://www.reach-info.de/wirksame_kontrolle.htm (sehr gute
Info und Hilfestellung, offenes Portal, kostenlos)

5. Europadische Agentur fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
https://osha.europa.eu/de/topics/ds/clp-classification-labelling-and-packaging-of-
substances-and-mixtures (gute Hilfe und Info fiir GHS-Kennzeichnung)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG zur Änderung der RL 96/82/EG vom 09.12.1996 zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (so genannte 
„Seveso-II-RL“)
Schweres Chemieunglück: Seveso (Nord-Italien) 10. Juli 1976
• Fabrik produzierte Trichlorphenol ( Vorprodukt des Desinfektionsmittels Hexachlorophen) 
unter veralteten, schlechten Bedingungen
• Es kam zu einer Kesselexplosion → Freisetzung einer toxischen, ätzenden Wolke 
(2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin)
• Trotzdem wurde noch ca. 1 Woche weitergearbeitet
• 220 000 Menschen wurden ärztlich behandelt

https://www.vci.de/startseite.jsp
http://www.baua.de/de/Startseite.html
http://www.reach-helpdesk.info/reach-actually.0.html
http://www.reach-info.de/wirksame_kontrolle.htm
https://osha.europa.eu/de/topics/ds/clp-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures

Hochschule
Zittau/Gorlitz Gefahrstoffrecht

o (Gesetzlicher Rahmen

 Grundlagenwissen

 Beispiel: Glyphosat

« REAChH - Pflichten fur Hersteller und Importeure

e CLP/GHS - Pflichten fur Hersteller und Importeure

« Bundesrecht: Betriebliche Handlungspflichten im

Umgang mit Gefahrstoffen
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG zur Änderung der RL 96/82/EG vom 09.12.1996 zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (so genannte 
„Seveso-II-RL“)
Schweres Chemieunglück: Seveso (Nord-Italien) 10. Juli 1976
• Fabrik produzierte Trichlorphenol ( Vorprodukt des Desinfektionsmittels Hexachlorophen) 
unter veralteten, schlechten Bedingungen
• Es kam zu einer Kesselexplosion → Freisetzung einer toxischen, ätzenden Wolke 
(2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin)
• Trotzdem wurde noch ca. 1 Woche weitergearbeitet
• 220 000 Menschen wurden ärztlich behandelt


B

Hochschule
Zittau/Goérlitz Gefahrstoffrecht

Gesetzlicher Rahmen
| /\\\

Vorsorgeprinzip
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Vorbeuge- und Vorsorgeprinzip
 Umweltbeeinträchtigungen nicht abgewartet, sondern präventiv vermeiden
 Recht auf körperliche Unversehrtheit jedes Menschen (nach GG Art. 2 Abs. 2)
 Realisierung durch Plangenehmigungsverfahren mit Umweltbericht oder SUP-Strategischer 
   Umweltprüfung, oder durch Planfeststellungsverfahren mit UVP-Umweltverträglichkeitsprüfung,
   z.B. verankert im ROG, BNaTSchG, BauGB, ROG, WHG & konkurrierenden Ländergesetzen
 Nachhaltigkeitsgrundsatz
 Bestandsschutzprinzip
 Verschlechterungsverbot
 „Gradle-to-grave-Prinzip“ 


Ursprungsprinzip
 Umweltbeeinträchtigungen an Ort und Stelle entgegnen, wo sie auftreten

Verursacherprinzip
 Kostenübernahme & Beseitigung von Umweltbeeinträchtigungen durch Verursacher/Verantwortlichen
 Gruppenlastprinzip, kollektives Verursacherprinzip bzw. Gemeinlastprinzip als Ausnahme

Gemeinlastprinzip
 Kostenübernahme & Beseitigung von Umweltbeeinträchtigungen durch die Allgemeinheit, wenn kein Verursacher/Verantwortlicher festgestellt werden kann, bzw. die Ursache nicht von einem Verursacher / Verantwortlichen ausgeht

Kooperationsprinzip
 Umweltschutz nicht allein mit ordnungsrechtlichen Mittel durchsetzen
 eher freiwillige Kooperation zwischen Staat, Organisationen und Gesellschaft durch:
 Beteiligungsverfahren innerhalb von Plangenehmigungs- oder Planfeststellungsverfahren
 Umweltschutzbeauftragte innerhalb von Organisationen
 Teilnahme an Umwelt-Audit-Verfahren von Organisationen
 Eigenverantwortungsprinzip

Das europarechtliche Subsidiaritätsprinzip bedeutet keine Zuweisung von Zuständigkeiten, sondern eine Anweisung für deren praktische Ausübung


Hochschule
Zittau/Gérlitz Europaische, Bundes- und Landesgesetzgebung

UMWIVERSITY DF APPLIED SCIENCES

EG-Richtlinie / EG-Verordnung

Europdaischer Rechtsakt mit Umsetzungspflicht durch die EU-Mitgliedsstaaten

Uberfuhrung in nationales Recht in

'& Form novellierter Gesetze
| A —

Bundesgesetze / Bundesrecht
Rahmengesetz mit der Moglichkeit konkurrierender Gesetzgebungskompetenz
(nach GG Art. 70 bis 74)

Uberfuhrung in Landesrecht in
A Form novellierter Gesetze

Landesgesetze / Landesrecht E

= konkurrierendes, erganzendes Gesetz zum Bundesgesetz,
vollzogen durch das jeweilige Bundesland bspw. den Freistaat Sachsen
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Hochschule
Zittau/Gorlitz Gefahrstoffrecht

UMWIVERSITY DF APPLIED SCIENCES

EU Recht )
REACH-VO,
CPL-/GHS-VO,

PIC-VO (Prior Informed Consent - Ein- u. Ausfuhr
bestimmter gefahrlicher Chemikalien)j

N
Bundesrecht
ChemG, ChemVerbotsV, GefStoffV
_J
\

Landesrecht
z.B. Sachsische

Anlagenverordnung zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen

(SachsVAwS)

Iy E
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG zur Änderung der RL 96/82/EG vom 09.12.1996 zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (so genannte 
„Seveso-II-RL“)
Schweres Chemieunglück: Seveso (Nord-Italien) 10. Juli 1976
• Fabrik produzierte Trichlorphenol ( Vorprodukt des Desinfektionsmittels Hexachlorophen) 
unter veralteten, schlechten Bedingungen
• Es kam zu einer Kesselexplosion → Freisetzung einer toxischen, ätzenden Wolke 
(2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin)
• Trotzdem wurde noch ca. 1 Woche weitergearbeitet
• 220 000 Menschen wurden ärztlich behandelt


Hochschule
Zittau/Gorlitz

UNIVERSITY DF APPLIED SCIEMCES

Gefahrstoffe ...sind gefahrliche Stoffe und Gemische (Mischungen aus mindestens zwei

Stoffen), die eine oder mehrere der folgenden Eigenschaften aufweisen, wie sie in § 3a des
Chemikaliengesetzes (ChemG) oder im 83 der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) definiert
sind:

* explosionsgeféahrlich

» brandférdernd

» hochentztndlich

* leichtentztindlich

» entzundlich

» sehr giftig

 giftig

» gesundheitsschadlich

» atzend

* reizend

» sensibilisierend

» krebserzeugend

« fortpflanzungsgefahrdend

» erbgutverdndernd

* umweltgefahrlich
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Hochschule
Zittau/Gorlitz

UNIVERSITY DF APPLIED SCIEMCES

Was macht aus einem Stoff oder Gemisch einen gefahrlichen Stoff
oder ein gefahrliches Gemisch?

,Gefahrstoffe sind auch:

Stoffe und Gemische, die sonstige chronisch schadigende Eigenschaften (weder krebserzeugend,
noch erbgutschadigend oder fortpflanzungsgefahrdend) besitzen
(Beispiel: Quarzfeinstaub verursacht Silikose, eine chronisch verlaufende Krankheit - Lungenfibrose)

‘,, Staub- oder ,,Silikon-Lunge“ bei Bergleuten

Stoffe, Gemische und Erzeugnisse, die explosionsfahig sind
(Beispiel: feiner Staub von ,, brennbaren” Stoffen wie etwa Mehl, Zucker oder Holz)

Stoffe, Gemische und Erzeugnisse, aus denen beim Herstellen oder Verwenden gefahrliche Stoffe im
oben genannten Sinne entstehen oder frei gesetzt werden.

(Beispiel: Bei mechanischer oder thermischer Belastung - Bohren, Sagen bestimmter Kunststoffe
werden die giftigen Stoffe Formaldehyd und Phenol frei gesetzt, d.h. beim Bearbeiten unter diesen
Bedingungen ist der Plastikgegenstand ein Gefahrstoff)
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Hochschule
Zittau/Gorlitz Was sind Gefahrstoffe ?

UNIVERSITY DF APPLIED SCIEMCES

Staubexplosion ,,Zucker”

On February 7, 2008, a huge
explosion and fire occurred at the
Imperial Sugar refinery northwest of
Savannah, Georgia, causing 14
deaths and injuring 38 others,
including 14 with serious and life-
threatening burns.

The explosion was fueled by massive
accumulations of combustible
sugar dust throughout the packaging
building.
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Hochschule
Zittau/Gorlitz Grundlagenwissen Gefahrstoffe

UNIVERSITY DF APPLIED SCIEMCES

Wie Gefahrstoffe die Gesundheit gefahrden
konnen

Hauptgefahren, die von Gefahrstoffen ausgehen, Auswirkungen von Kohlenmonoxid

sind
* Reizungen, =
* Vergiftungen, . ¢ o
.. E oo o
* Verdtzungen, 1 i
e - (I | F %
* Bréinde und § 5 i
* Explosionen. é 1000 Lo
= Wy =Vinhibetindan
= - L FY FY % W .t
Je nach (1) Art und (2) Menge des Gefahrstoffs . N RO R - e O = wstios
= = Todl
sowie (3) der Einwirkungsdauer reichen die T T O
gesundheitlichen Folgen von Unwohlsein tiber Periee of cvpsoumm bt akonten

Allergien, Haut-erkrankungen, schwere Veratzun-
gen, Vergiftungen und Erbgutschadigungen und
Krebserkrankungen bis zum Tod.
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Beispiel:
Glyphosat




B Hochschule

Zittau/Gorlitz

Europaisches Recht: BEiSpiel GlyphOsat

 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 uber das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln
(Pflanzenschutzmittel-VO)

1950 synthetisiert. Seit 1974 wird Glyphosat in der Landwirtschaft eingesetzt, z.B. als wesent-

licher Inhaltsstoff des Pflanzenschutzmittels Roundu P des Konzerns Monsanto (seit Juni
2018 - Bayer AG).

Glyphosat ist ein sogenanntes Totalherbizid und wirkt auf alle griinen Pflanzen. Der

Wirkstoff blockiert ein Enzym, das Pflanzen zur Herstellung lebenswichtiger Amino-
sauren brauchen, das aber auch in Pilzen und Mikroorganismen vorkommt. Dadurch totet es
Unkraut auf Feldern mit Raps, Mais und anderen Nutzpflanzen.

Glyphosat ist das mit Abstand am meisten eingesetzte Pestizid. Sein Einsatz hat sich in den
vergangenen zehn Jahren verdoppelt (Benbrook et al., 2016). In Deutschland kaufen
Landwirte pro Jahr rund 5.000 Tonnen an Glyphosat-Pflanzenschutzmitteln - der Anteil des
Wirkstoffs an allen verkauften Herbiziden betragt gut ein Drittel.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG zur Änderung der RL 96/82/EG vom 09.12.1996 zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (so genannte 
„Seveso-II-RL“)
Schweres Chemieunglück: Seveso (Nord-Italien) 10. Juli 1976
• Fabrik produzierte Trichlorphenol ( Vorprodukt des Desinfektionsmittels Hexachlorophen) 
unter veralteten, schlechten Bedingungen
• Es kam zu einer Kesselexplosion → Freisetzung einer toxischen, ätzenden Wolke 
(2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin)
• Trotzdem wurde noch ca. 1 Woche weitergearbeitet
• 220 000 Menschen wurden ärztlich behandelt


Hochschule
Zittau/Gorlitz Gefahrstoffrecht

UNIVERSITY DF APPLIED SCIEMCES

Europaisches Recht: Belsplel Glyphosat

Zunachst wurde die Chemikalie vor allem vor der Aussaat verwendet, um Acker von Unkraut
zu befreien. Seit es gentechnisch veranderte Pflanzen gibt, die gegen Glyphosat resistent
sind, kann es auch nach der Saat eingesetzt werden.

Wahrend die Internationale Behorde fur Krebsforschung (IARC),
eine Unterorganisation der WHO, in einer Bewertung zum
Schluss kommt, das Glyphosat fir den Menschen ,, ...

wahrscheinlich krebserzeugend* ist, ergaben andere
Studien - wie die der Europaischen Behorde fur Lebensmittel-

sicherheit (EFSA) und dem deutschen Bundesinstitut fur
Risikobewertung (BfR) - keine Hinweise darauf.

Experten der EFSA (European Food Safety Authority) haben eine

sogenannte ,Akute Referenzdosis* fiir Glyphosate in Hohe von

0,5 mg/kg Korpergewicht vorgeschlagen. Es handelt sich dabei um
die Menge, die kurzfristig, etwa an einem Tag, aufgenommen werden kann,
ohne dass ein Gesundheitsrisiko beflrchtet werden muss.

STUDIEREN_OHNE_GRENZEN Prof. Dr. Bernd Delakowitz / Dipl. Ing. Eric Schén 13



Vorführender
Präsentationsnotizen
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG zur Änderung der RL 96/82/EG vom 09.12.1996 zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (so genannte 
„Seveso-II-RL“)
Schweres Chemieunglück: Seveso (Nord-Italien) 10. Juli 1976
• Fabrik produzierte Trichlorphenol ( Vorprodukt des Desinfektionsmittels Hexachlorophen) 
unter veralteten, schlechten Bedingungen
• Es kam zu einer Kesselexplosion → Freisetzung einer toxischen, ätzenden Wolke 
(2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin)
• Trotzdem wurde noch ca. 1 Woche weitergearbeitet
• 220 000 Menschen wurden ärztlich behandelt


Hochschule
Zittau/Gorlitz Gefahrstoffrecht

UNIVERSITY DF APPLIED SCIEMCES

Europaisches Recht: Belsplel Glyphosat

Die Genehmigung fur den Einsatz von Glyphosat in der EU war
bis Mitte Dezember 2017 gultig.

Der Hersteller Monsanto bzw. der neue Eigentiimer “Bayer AG"
hatten eine Verlangerung um 10 Jahre beantragt.

Die EU-Kommission legte im Streit um die erneute Zulassung des
Unkrautvernichtungsmittels einen Kompromissvorschlag vor, und
die EU-Kommission hat - mit der Stimme Deutschlands - eine

5-jahrige Verlangerung beschlossen.

Ware eine Zulassung nicht erneuert worden, hatte Glyphosat nur
noch sechs Monate (bis Mitte 06/2018) vermarktet und
maximal weitere zwolf Monate eingesetzt werden kdnnen.

Danach wére es verboten gewesen.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG zur Änderung der RL 96/82/EG vom 09.12.1996 zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (so genannte 
„Seveso-II-RL“)
Schweres Chemieunglück: Seveso (Nord-Italien) 10. Juli 1976
• Fabrik produzierte Trichlorphenol ( Vorprodukt des Desinfektionsmittels Hexachlorophen) 
unter veralteten, schlechten Bedingungen
• Es kam zu einer Kesselexplosion → Freisetzung einer toxischen, ätzenden Wolke 
(2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin)
• Trotzdem wurde noch ca. 1 Woche weitergearbeitet
• 220 000 Menschen wurden ärztlich behandelt


.

Hochschule
Zittau/Gorlitz

Bundesdeutsches Recht: u.a.

Chemikaliengesetz (ChemG)

Gefahrstoffverordnung (GefStoftV)

Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV)
Chemikalien-Ozonschichtverordnung (ChemOzonSchichtV)

Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (VAwWS)

Gefahrgutbeférderungsgesetz (GBefGG)

Gefahrgutbeauftragtenverordnung (GbV)

Gefahrgutverordnung Stral3e, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)
Gefahrgutverordnung See (GGVSee)

Landesrecht:

Landesverordnungen tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
und Uber Fachbetriebe (z.B. Sachsische Anlagenverordnung (SachsVAwS))
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG zur Änderung der RL 96/82/EG vom 09.12.1996 zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (so genannte 
„Seveso-II-RL“)
Schweres Chemieunglück: Seveso (Nord-Italien) 10. Juli 1976
• Fabrik produzierte Trichlorphenol ( Vorprodukt des Desinfektionsmittels Hexachlorophen) 
unter veralteten, schlechten Bedingungen
• Es kam zu einer Kesselexplosion → Freisetzung einer toxischen, ätzenden Wolke 
(2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin)
• Trotzdem wurde noch ca. 1 Woche weitergearbeitet
• 220 000 Menschen wurden ärztlich behandelt


.

Hochschule
Zittau/Gorlitz

UNIVERSITY DF APPLIED SCIEMCES

Gefahrstoffrechtliche Spezialregelungen:

Pflanzenschutzgesetz

Dingemittelgesetz

Futtermittelgesetz

Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetz
Arzneimittelgesetz

Tierseuchengesetz

Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
Benzinbleigesetz

Gesetz Uber die Beforderung gefahrlicher Guter

Sonstige, untergesetzliche Regelungen:

Technische Regeln fur gefahrliche Stoffe (z.B. TRGS, TRwS)
Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe (VwVwS)
Verwaltungsvorschrift Gute Laborpraxis (ChemVwV-GLP)

Verwaltungsvorschriften zum Vollzug der Landesverordnungen tber Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und Uber Fachbetriebe
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Umsetzung der Richtlinie 2003/105/EG zur Änderung der RL 96/82/EG vom 09.12.1996 zur 
Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (so genannte 
„Seveso-II-RL“)
Schweres Chemieunglück: Seveso (Nord-Italien) 10. Juli 1976
• Fabrik produzierte Trichlorphenol ( Vorprodukt des Desinfektionsmittels Hexachlorophen) 
unter veralteten, schlechten Bedingungen
• Es kam zu einer Kesselexplosion → Freisetzung einer toxischen, ätzenden Wolke 
(2,3,7,8-Tetrachlordibenzodioxin)
• Trotzdem wurde noch ca. 1 Woche weitergearbeitet
• 220 000 Menschen wurden ärztlich behandelt


Hochschule
Zittau/Gérlitz EU-Recht - Gefahrstoffe

REACh-VO (EU) CLP- (GHS)-VO (EU)

in Kraft seit: 1.6.2007 in Kraft seit: 20.1.2009

Registration (Registrierung) Classification, Labelling and
Packaging
Evaluation (Bewertung) Chem.
. - | Stoffe Global Harmonised System
Authorisation and Restriction ab
(Zulassung und Beschrankung) 1 t/a l ' ]
of Chemicals « Kennzeichnung

—

o Gefahrdungssymbolik
- durch Hersteller, Importeure und

nachgeschaltete Anwender « Gefahrdungsklassen

- Aufbau des Sicherheitsdatenblatts (Art. 31, Hinweiskodierungen:
Anhang II) zur Unterrichtung und Unterweisung der e H-, P-, EUH-S&tze Eun-satze
Beschaftigten (z. B. Betriebsanweisung gemafr § 14 ent;prec’hen . W. ehemalige R- und S-Satzen)
GefStoffV)

- Kennzeichnung (nach CLP/GHS) « SDB - Sicherheitsdatenblatter
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Vorführender
Präsentationsnotizen
H-Sätze hazard statements Gefahrenhinweise
P-Sätze precautionary statements Sicherheitshinweise

EUH-Sätze sind Sicherheitskennzeichnungen für Gefahrstoffe die im GHS nicht berücksichtigt worden sind. Größtenteils entsprechen sie vorher verwendeten R-Sätzen. Es handelt es sich um standardisierte Textbausteine die zu einem menschenlesbaren Text zusammengesetzt werden.

Signalwörter
Piktogramme werden mit einem
von zwei möglichen Signalwörtern 
ergänzt: „Gefahr“ oder „Achtung“


B Hochschule

Zittau/Gorlitz

Unterschied REACH / GHS (CLP)

REACH ist ein europaisches Registrierungs-,
Evaluations- und Zulassungssystem

REACH verbessert die Datengrundlage fur die Umsetzung des GHS, da fiir die zu registrierenden

Stoffe auch Informationen zur Einstufung und Kennzeichnung tibermittelt werden miissen

GHS ist ein global harmonisiertes Einstufungs- und
Kennzeichnungssystem

Grundlage fur Einstufung und Kennzeichnung sind die intrinsischen Eigenschaften der Stoffe und

Gemische, unterteilt in physikalische Gefahren, Gesundheitsgefahren und Umweltgefahren (z.B.

Anhang | CLP-VO)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
H-Sätze hazard statements Gefahrenhinweise
P-Sätze precautionary statements Sicherheitshinweise

EUH-Sätze sind Sicherheitskennzeichnungen für Gefahrstoffe die im GHS nicht berücksichtigt worden sind. Größtenteils entsprechen sie vorher verwendeten R-Sätzen. Es handelt es sich um standardisierte Textbausteine die zu einem menschenlesbaren Text zusammengesetzt werden.

Signalwörter
Piktogramme werden mit einem
von zwei möglichen Signalwörtern 
ergänzt: „Gefahr“ oder „Achtung“


Hochschule
Zittau/Gorlitz

REACh - Pflichten
fur Hersteller und Importeure
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Hochschule
Zittau/Gorlitz

Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung
chemischer Stoffe (EG-vo 1907/2006, versffentlicht 30.12.2006; in Kraft:

01.06.2007)

— Neuordnung des europaischen Stoffrechts
— Gewinnung von Informationen uber die Gefahrlichkeit von Stoffen
— Angemessene Beherrschung der Risiken durch den Stoffumgang
— Grundlage fir EU-weite Regelungen zum Risikomanagement

R E A CH

Vorsorgeprinzip

— Handlungslast von Behérde au

Unternehmen

Rollen/Akteure

— Hersteller
— Importeure

Reqgistration Evaluation

— Nachgeschaltete Anwender

_ STUDIEREN_OHNE_GRENZEN
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and Restriction

T

of Chemicals
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Hochschule
Zittau/Gérlitz REACh - Alte und Neue Stoffe

Alter Stoff:
Stoff, der zwischen 1971 und 1981 in der EU auf dem Markt war. Er ist im EINECS

(European Inventory of Existing Commercial Substances) aufgefthrt.
Etwa 103.000 Stoffe.

Neuer Stoff:
Stoff, der in der EU nach 1981 in Verkehr gebracht wurde.
Etwa 8.000 (Stand 2007) angemeldete Stoffe sind in ELINCS (European List of
Notified Chemical Substances) aufgefiihrt, davon 2.200 aus Deutschland.

Sl REACH als Neuordnung des Eur. Stoffrechts

* Unterscheidung zwischen Lalten™ und  newen™ Stoffen
{woar un

* Mangel an Information dbar AltsiofTe

* Hisikobeurtallung durch Behtrden, nicht Industria
Verfahren zaitrauend, inaflizient und Kostspialig
o P —
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Hochschule
Zittau/Goérlitz REACh

Informationsdefizite sollten aufgehoben werden...

von nur etwa 10-15% der Chemikalien, Gemische oder Erzeugnisse innerhalb der EU
waren die Stoffeigenschaften bzw. die Geféahrlichkeitsmerkmale hinreichend gut bekannt.
Im Umkehrschluss heil3t das: von ca. 85.000 - 90.000 Chemikalien, Gemischen oder
Erzeugnissen waren mogliche Gefahrdungen fur die menschliche Gesundheit und die
nattrliche Umwelt nicht ausreichend bekannt.

REACH sollte durch die Registrierung, Neubewertung (Evaluation) und Zulassung
(Autorisierung) von Stoffen/Chemikalien mit einer jahrlichen Produktion bzw. Import-
menge > 1t pro Organisation mehr Informationen sowie die Einschéatzung von Risiken

ermodglichen.
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Hochschule

Zittau/Gorlitz REACh - Zeitplan

01.06.2007

REACH-VO tritt in Kraft

Beginn der Vorregistrierungsphase (,alter* Stoffe)
Beginn der Registrierungsphase (,neuer Stoffe*)

01.06.2008

01.12.2009

Ende der Vorregistrierung

* Ende der Registrierungsphase fir ,alte* Stoffe in

Mengen 2 1000 t/a pro Hersteller/Importeur
Ol 12 . 2010 *Besonders besorgniserregende Stoffe (z.B. CMR)

«Stoffe in Mengen = 100 t/a mit der Kennzeichnung NR50/53

* Ende der Registrierungsphase fir ,alte* Stoffe in
01.06.2013 Mengen von 100 - 1000 t/a

* Ende der Registrierungsphase fir ,alte* Stoffe in
01.06.2018 Mengen von 1 - 100 t/a

STUDIEREN_OHNE_GRENZEN Prof. Dr. Bernd Delakowitz / Dipl. Ing. Eric Schén 23




Hochschule
Zittau/Gorlitz

UMWIVERSITY DF APPLIED SCIENCES

REACh - Zeitplan

Vorregistrierungen
01.12.2008

»phase-in“-Stoffe Art. 28 (2)

Registrierungen ow.12.2010

CMR-Stoffe > 1 t/a
aquatox. Stoffe > 100 t/a
alle Stoffe > 1000 t/a

Registrierungen o1.06.2013

alle Stoffe 100 - 1000 t/a

_ STUDIEREN_OHNE_GRENZEN

2,75 Millionen Vorregistrierungen:
Anteile der einzelnen Mitgliedstaaten

* 143.000 Stoffe librige Staaten il Deutschland
* 60.000 Firmen/
Organisationen Italien

¢ 2,7 Mio. Vorregistrierungen Niederlande (8%~
Polen

Frankreich
¢ 4.300 Stoffe

* 25.000 Registrierungsdossiers (3.400 phase-in Stoffe; 900 non-
phase-in Stoffe)

¢ > 3 Mio. Meldungen

Prof. Dr. Bernd Delakowitz / Dipl. Ing. Eric Schén 24




Hochschule
Zittau/Gorlitz REACh - Akteure

UNIVERSITY DF APPLIED SCIEMCES

Hersteller/ Pflicht der:
e ECHA
|mp0rteur egistrierung
Europaische Chemikalien
l SDB Agentur in Helsinki
Reg. >1t/a
Nachgeschaltete dossier| 7 . 1gya
Anwender CSR
als gefahrlich
l SDB eingestufte Stoffe

CSR = Chemical Safety Report

Nachgeschaltete (Stoffsicherheitsbericht)

Anwender

ES = Exposure Scenario
(Freisetzungsszenarium)

1 SDB = Sicherheitsdatenblatter

‘IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.‘
[ | -

Verbraucher Keine REACh-Akteure

- L}
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII’
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UNIVERSITY DF APPLIED SCIEMCES

REACh - Pflichten
fur Nachgeschaltete Anwender

Hersteller/
Importeur

l SDB

Nachgeschaltete

Anwender

1 SDB

Nachgeschaltete
Anwender

¢ I NN EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDWN

|

Verbraucher

.

’IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII’

_ STUDIEREN_OHNE_GRENZEN

Pflicht der:
Registrierung

ECHA

Europaische Chemikalien
Agentur (Helsinki/Finnland)

» | Pflichten:

» Weiterleitung von Informationen

» Anpassung der eigenen Sicherheits-
und Arbeitsschutzmal3hahmen

* Risikomanagementmal3ihahmen

» evtl. Stoffsicherheitsbericht

Prof. Dr. Bernd Delakowitz / Dipl. Ing. Eric Schén 26




Hochschule
Zittau/Gorlitz

 Registrierung ab 1 t/a fur Hersteller oder Importeure (Reg.-Dossier)

« 210 t/a: Stoffsicherheitsbeurteilung + Stoffsicherheitsbericht

« ohne Registrierung ist eine (weitere) Verwendung und Vermarktung
ausgeschlossen (Art. 5: ,NO data, no market.«

« Beantragung der Zulassung fur besonders besorgniserregende Stoffe

e Beschrankungq fir stoffe mit unannehmbaren RiIsiIko

|

. krebserzeugend (carzinogen), erbgutschadigend (mutagen) oder
fortpflanzungsgefahrdend (reproduktionstoxisch) Kat. 1 und 2 sind

(CMR-Stoffe),

. nicht natirlich abgebaut werden (persistent), sich in Lebewesen
anreichern (bioakkumulierend) und allgemein giftig (toxisch) sind
(PBT-Stoffe),

. sehr persistent und sehr bioakkumulierend sind (vPvB-Stoffe),

. oder dhnlich gefahrliche Eigenschaften besitzen, z.B. hormon-
wirksam (endokrin) sind.

_ STUDIEREN_OHNE_GRENZEN Prof. Dr. Bernd Delakowitz / Dipl. Ing. Eric Schén 27
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Zittau/Gorlitz

UNIVERSITY DF APPLIED SCIEMCES

CMR-Stoffe

CMR steht als Abklirzung fiir cancerogen (kanzerogen), mutagen und reproduktions-
toxisch; gelegentlich findet man auch die Bezeichnung KMR-Stoffe. CMR-Stoffe sind
Stoffe, die in der so genannten CMR-Gesamtliste aufgefiihrt sind:

K: krebserzeugende Stoffe

M : erbgutverandernd

Re: fruchtbarkeitsgefahrdend [Beeintrachtigung der Fortpflanzungsfahigkeit (Fruchtbarkeit)]
Re: fruchtschadigend (entwicklungsschédigend)

CMR Kategorie 1A:
Beim Menschen nachgewiesen

CMR Kategorie 1B:
Im Tierversuch nachgewiesen

CMR Kategorie 2.
Verdachtsstoffe

_ STUDIEREN_OHNE_GRENZEN Prof. Dr. Bernd Delakowitz / Dipl. Ing. Eric Schén
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CLP/GHS-Kennzeichnung -
Pflichten
fur Hersteller und Importeure

_ STUDIEREN_OHNE_GRENZEN Prof. Dr. Bernd Delakowitz / Dipl. Ing. Eric Schén
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Zittau/Gorlitz

UNIVERSITY DF APPLIED SCIEMCES

Beispiel unterschiedlicher Kennzeichnung

Beispiel: Coffein (LD, oral 368 mg/kg Koérpergewicht)

Europaische Union (altes Recht) x
USA, Canada, Japan, Korea Toxic
Australien, Malaysia, Thailand Harmful
Neuseeland Hazardous
China, Indien Not-dangerous bzw. Non-toxic
Europaische Union (neues Recht) @

Beispiel zur Relativierung: LDg, oral bezogen auf 70 kg Erwachsener x 368 mg = 25,7g Coffein
1 Tasse Kaffee enthalt durchschnittlich 100 mg Coffein
LD, oral entspricht ca. 260 Tassen Kaffee in kurzer Zeit

_ STUDIEREN_OHNE_GRENZEN Prof. Dr. Bernd Delakowitz / Dipl. Ing. Eric Schén
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Zittau/Gorlitz

 EU- bzw. weltweit einheitliches Einstufungs- und Kennzeichnungssystems

fur Chemikalien zur Minimierung von Gefahren

- zeitlich gestufte Umstellung (Ubergangsfristen)
» wichtige Neuerungen durch CLP/GHS:

— Gefahrenpiktogramme: 9 GHS-Gefahrdungssymbole
mit einem Signalwort , Gefahr “ oder ,, ACchtung “ - ersetzen die alteren

7 Gefahrensymbole mit ihren Gefahrenbezeichnungen (R- und S-Satze)

Gefahr | ... schwerwiegende Gefahrenkategorie

... weniger schwerwiegende
Achtung Gefahrenkategorie

OH®
>
SO®

Prof. Dr. Bernd Delakowitz / Dipl. Ing. Eric Schén 31
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Zittau/Gorlitz CLP/GHS - Kennzeichnung

UMWIVERSITY DF APPLIED SCIENCES

GHS-Tabelle (Auszug)

GHS-Kirzel | Migliche | .
Signahwdrter | BefShrdungskiassen

Gelskr explosive SlofleGemiache und Erzeugrisss el Exploshstof,
GHSD1 aer salbstzersetriche StolleGemisthe,
Achbng | orgerische Peroaide

ol Sehstrersatzliche Stolle Gemisehs, organische Penasie,

o i ertziincbare Gase, Asrosole, Flissigheiten, Festsiofle, sebsterhitiungs-
Achung | 'S Stolle/Gemische, pyrephone Fissigheiten und Feststutle,
Steifle,Gemische, die bei Berihrurg mit Wasssr entrindbare Gase bilden

Gefsr
GHSD3 ader Oxidierende Gase, Flissighsiben, Fesisiofe
Achbang
GHSDA Achbung Werdichlete, verfissigte, geliste und tislgekihit verfiissighe Gase
p— g Vertzung der Hiud, schwere Augenschden,
Achtung such retalkorrasies Eigensehatien
GHEDG Gelsr AuBerst sehwers und selwers akote Gesundheflssehaden ader Tad

Bkt Gesundhetsschaden,
GHSD7 Aching | Reifung der Hed, der Augen und der Aleswege,
Senstilsierung der Haut, rarkolisirende Wirkurgen

ol chronische Gesundbsls sehbden (Ongarsehadigungen) bei snmaligesr oder
GHEDE porem etrmsliger Expasition, krebser seugende, erbgutverandemie wd lor-
Achbn pllsnzurgapelihrdends Wirkongen, Lungentchaden durch Ersdringen von

€ Zubstanzen in die Lunge [Aspirstiorsgeishr], Sensibilisierung der Alemwege

ey

Achbung
GHS09 ohne giltig fir Wassenanganismen mil kur2- und laeglristiger Wirkurng
Sigratwort

sle[olele[vlele/of
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Zittau/Gorlitz

UNIVERSITY DF APPLIED SCIEMCES

_ STUDIEREN_OHNE_GRENZEN_

Piktogramm

Symbol

Wirkungsbeispiele

Sicherheit

Explodierende

Explodieren durch Feuer,

Nicht reiben oder stoBen, Feuer,

Bombe Schlag, Reibung, Erwarmung; Funken und jede Warme-
Gefahr durch Feuer, Luftdruck, : -
Splitter entwicklung vermeiden.
GHS01 PHLLSE-
Flamme S.md ent;undbar; FIu55|ng|ten Von offenen Flammen und
bilden mit Luft explosions- i
Byl : % Warmegquellen fernhalten;
fahige Mischungen; erzeugen 2 - :
. : GefaBe dicht schlieBen;
mit Wasser entziindbare Gase :
GHS02 : = brandsicher aufbewahren.
oder sind selbstentzindbar.
Flamme Wirken oxidierend und
iiber Kreis verstarken Brande. Bei Von brennbaren Stoffen
Mischung mit brennbaren fernhalten und nicht mit diesen
Stoffen entstehen explosions- mischen; sauber aufbewahren.
GHS03 gefahrliche Gemische.

Gasflasche

Gasflaschen unter Druck
kénnen beim Erhitzen
explodieren, tiefkalte Gase

Nicht erhitzen; bei tiefkalten
Gasen Schutzhandschuhe und
Schutzbrille tragen.

PO@|© P

&
(G

GHS04 erzeugen Kalteverbrennungen.
Atzwirkung Ferstoren Ml verstcn Kontakt vermeiden; Schutzbrﬂle
X z und Handschuhe tragen. Bei
Kdrpergewebe; schwere :
Augenschaden sind mdglich s b
GHS05 2 Wasser spulen.
Totenkopf Nicht einatmen, beridhren,

mit Knochen

GHS06

Fahren in kleineren Mengen
sofort zu schweren
gesundheitlichen Schaden oder
zum Tode.

verschlucken. Arbeitsschutz
tragen. Sofort Giftinformations-
zentrum oder Arzt anrufen.
Stabile Seitenlage.

Ausrufezeichen

GHS07

Fuhren zu gesundheitlichen
Schaden, reizen Augen, Haut
oder Atermwegsorgane. Fihren
in gréBeren Mengen zum Tode.

Wie oben; bei Hautreizungen
oder Augenkontakt mit Wasser
oder geeignetem Mittel spllen.

Gesundheits-

Wirken allergieauslosend,
krebserzeugend, erbgut-

Vor der Arbeit mit solchen
Stoffen muss man sich gut

iz

gefahr verandernd, fortpflanzungs- informieren; Schutzkleidung und
gefahrdend und frucht- Handschuhe, Augen- und
schadigend oder Mundschutz oder Atemschutz
GHS08 gt
organschadigend. tragen.
Umwelt Sind fir Wasserorganismen 2 2
i G Nur im Sondermill entsorgen,
schadlich, giftig oder sehr 3 o
S : keinesfalls in die Umwelt
giftig, akut oder mit e ianaciiiassen
GHS09 Langzeitwirkung. g g '
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UNIVERSITY DF APPLIED SCIEMCES

Beispiele fur

Gefahrenhinweise (H-Satze; hazardous)
Sicherheitshinweise (P-Satze; precautionary)

H300-Reihe: Gesundheitsgefahren

H300
H301
H302
H304
H310
H311
H312
H314

Lebensgefahr bei Verschlucken.

Giftig bei Verschlucken.

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.

Giftig bei Hautkontakt.

Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

P200-Reihe: Pravention

P201
P202
P210
P211
P220
P221

Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

Von Hitze, heil3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen ... fernhalten. Nicht rauchen.
Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.

Von Kleidung /.../ brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.

Mischen mit brennbaren Stoffen / ... unbedingt verhindern.
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Zittau/Gorlitz CLP/GHS - Kennzeichnungspflichten

UNIVERSITY DF APPLIED SCIEMCES

Kennzeichnungsetikett

Name und Index-Nr.

Methanol (Losungsmittel)
(Index-Nr.: 603-001-00-X)

Piktogramme

Flissigkeit und Dampf leicht entzindbar.
Giftig bei Verschlucken,

Giftig bei Hautkoniakl,

Giftig bei Einatmen.

N ennme nge wenn Schadigt die Augen — Erblindungsgefahr.

' . Von Hitze/Funken/offener Flammesheifen
Stoff oder Gemisch Oberfidchen femnhalten. Nicht Rauchen,
der breiten Offent- i s .
lichkeit zuganglich Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.

. Bei Berith mit der Haut:
gemac ht erd r-.-"ritI reicmnlné:ﬁaslsgr und ;ai{e waschen.
\ Bei Verschlucken: Sofort Giftinformations-
zentrum oder Arzl rufen,
10L Gefah I’ Unter Verschiuss lagem.
1 Musterstadt - Tel. +49(0)8888-99-3333

H-Sétze,
Anzahl durch
GHS-VO
vorgegeben

P-Sitze,
maximal 6

Name, Anschrift, Musterbetrieb - 1
Telefonnummer

des Lieferanten

Signalwort

Quelle: http://ghs.portal.bgn.de/9899/28553?wc_Ikm=9946
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Zittau/Gorlitz CLP/GHS - Kennzeichnungspflichten

UMWIVERSITY DF APPLIED SCIENCES

SDB - Sicherheitsdatenblatt (Auszug... http://www.baua.de/de)

Sicherheitsdatenblatt gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (gedndert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)

Erstellt am: Uberarbeitet am :
Giiltig ab: 01.12.2010
Version: Ersetzt Version:

. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator

Stoffname f Handelsname:
Index-Mr.:

EG-Nr.:

CAS-Nr.:
REACH-Registrierungsnr.:

Andere Bezeichnungen:

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen:
Verwendungen, von denen abgeraten wird:

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitsteallt
Hersteller / Lieferant
Stralle/Postfach
Mat.-Kenn./PLZ/Ort
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Hochschule
Zittau/Gorlitz CLP/GHS - Kennzeichnungspflichten

SDB - Sicherheitsdatenblatt: Inhalte gemal 8 5 GefStoffVi. V. m. Art. 31
und Anhang Il der REACh-VO

—_ =k A
P = O

13.
14.
15
16.

B 0T O G s 00 N b

Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung;
Mdgliche Gefahren;

Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen;

Erste-Hilfe-Malkinahmen;

MaRnahmen zur Brandbekdmpfung;

Malinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung;

Handhabung und Lagerung; _

Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistung;
Physikalische und chemische Eigenschaften;

Stabilitat und Reaktivitat;

. Toxikologische Angaben;

Umweltbezogene Angaben;
Hinweise zur Entsorgung;
Angaben zum Transport;
Rechtsvorschriften;
Sonstige Angaben.
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<&
)
)
N , :
Q Betriebsanweisung
9 Gemas § 14 GetStot
00 Dieselkraftstoff enthalt Brennstoffe, Diesel - nicht spezifiziert (CAS-Nr.. 68334-30-5);
Q Diesel, No.2 (CAS-Nr.: 68476-34-6);
()Q Heizdl EL, No.2 (CAS-Nr: 68478-30-2)
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CLP/GHS - Kennzeichnungsfristen

12004 1272010 1272012 6/2015 62017

I Stoffe/Gemische Hﬁetlﬁm!ag'dmmq nach GHS Stoffe und Gemische
"“""‘R’f‘?ﬁ'-'g_";”"““‘ Gemische Kennzeichnung nach GHS
| 6B ) Kennzeichnung wahlweise

Frist fiir Abverkauf bei
Kennzeichnung nach EG-RL Stofte

Quelle: http://ghs.portal.bgn.de/9900/28554?wc_lkm=9947
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Bundesrecht;:

Betriebliche Handlungspflichten
im Umgang mit Gefahrstoffen
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Rechtliche Grundlagen:

o Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) vom 26. Nov 2010
 Chemikaliengesetz (ChemG) vom 28. August 2013

» Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) vom 7. August 1996

_ STUDIEREN_OHNE_GRENZEN Prof. Dr. Bernd Delakowitz / Dipl. Ing. Eric Schén
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Pflichten des Arbeitgebers

Der Abschnitt 2 des ArbSchG nennt als Grundpflichten der Arbeitgeber:

» Der Arbeitgeber muss die erforderlichen MalBnahmen des Arbeitsschutzes unter Berucksichti-
gung der Umstande treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschéftigten bei der Arbeit
beeinflussen.

* Er muss eine geeignete Arbeitsschutzorganisation und die Mittel hierfir bereitstellen;
Arbeitsschutzmallinahmen missen auf jeder betrieblichen Ebene integriert und beachtet werden.

» Der Arbeitgeber muss die Arbeitsbedingungen in seinem Betrieb unter Arbeitsschutzgesichts-
punkten beurteilen. Entsprechend dem festgestellten Gefahrdungspotenzial muss er
Schutzmalinahmen ergreifen, die er auf ihre Wirksamkeit Uberprifen und erforderlichenfalls
neuen Entwicklungen und Erkenntnissen anpassen muss.

» Der Arbeitgeber muss lUber das Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung und die getroffenen
Schutzmaflinahmen Unterlagen verfuigbar haben (Dokumentation).

» Alle Beschaftigten mussen Uber die Gefahren fur Sicherheit und Gesundheit, denen sie bei der
Arbeit ausgesetzt sein kdnnen, sowie Uber die SchutzmalRhahmen unterrichtet und in den
konkreten Schutzvorkehrungen am Arbeitsplatz unterwiesen werden
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Pflichten des Arbeitgebers

Wesentlichen Anforderungen/Arbeitsschritte, die der Gesetzgeber von Unternehmen vor

dem Einsatz eines Stoffes und/oder einer Zubereitung, die gemald 8§3a ChemG als geféahrlich

einzustufen sind, verlangt

§ 6 GefStoffv

Gefahrdungsbeurteilung Tatigkeit mit

_ STUDIEREN_OHNE_GRENZEN

§ 5 ArbSchG

Gefahrstoff 2

§ T, 8 und 13ff finden
Anwendung

Prof. Dr. Bernd Delakowitz / Dipl. Ing. Eric Schén

gefahrdungs-
abhéngig
zusitzlich

inhalativ oder dermal:
§9

l

cancerogen, mutagen,
fruchtbarkeitzgef.:
5§10

brennbar oder
explosiv:
511

explos.gefahriich,

org. Peroxide:
§12

ggf. Anhinge I, Il

b
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Pflichten und MalRnahmen
» Gefahrstoffmanagement (VA, Zustandigkeiten)

o Gefahrdungsbeurteilung

Umgangsvorschriften der G efahrstoffverordnung

a) Erstellung eines GefStoff-

katasters l l

b) Bestellung einer fach- informations- und
kundigen Person fur den Ermittiungspflicht Beteiligungspflichten
Umgang mit GefStoffen .

(kennzeichnung, (gegenthber den
Sichereitsdatenblat, Behren Betriehsrat

c) Sichtbarer Aushang von e T R

Betriebsanweisungen in ArDEnEnmern)
Arbeitsplatznahe
h 4 h 4 h J
d) jahrliche arbeitsplatz- Uberwachungspflicht Schutzpflicht Beschiaftigungsverbote
bezogene Mitarbeiter- (Arhetsplatzgrenzwerte, (Betriehsarmwveisung, mind- und -beschrankungen
. chronisch schadigende liche Unterweisung, Ersatz- (Jugendliche, Schwangere,
unterweisung Stoffe, arbeitsmedzinische stoffe suchen, Maschinen stillende M itter.)
Untersuchoung) kapseln, Absaugen, [Often,
persinliche Schutzausristund

http://www.bubw.de/images/Uebergeordnetes/Gefahrstoff.gif
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UMWIVERSITY DF APPLIED SCIENCES

Erstellung von Gefahrdungsbeurteilungen (GB) (&8 5 ArbSchG, §§ 6,7 GefStoffv, TRGS 400)

Ausgabe Juli 2017 *) GMBI 2017 S. 638 [Nr. 36] v. 08.09.2017 - Technische Regeln fur Gefahrstoffe
Gefahrdungsbeurteilung fur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

3.1 Verantwortung
Fur die Durchfiihrung der Gefahrdungsbeurteilung ist der Arbeitgeber verantwortlich.
Die Gefahrdungsbeurteilung darf nur von fachkundigen Personen durchgefihrt werden

Ermittein: Situation am Arbeitspiatz Standardisierte
Bewertung; inhalativ. dermal, physikalisch-chemisch Arbeitsverfahren

Festlegung MaBnahmen und Wirksamieilsprufung
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Hochschule Betriebliche Handlungspflichten
Zittau/Gorlitz im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht

Erstellung von Gefahrdungsbeurteilungen (GB) (&8 5 ArbSchG, §§ 6,7 GefStoffv, TRGS 400)

Ausgabe Juli 2017 *) GMBI 2017 S. 638 [Nr. 36] v. 08.09.2017 - Technische Regeln fur Gefahrstoffe
Gefahrdungsbeurteilung fur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

Act Plan

Grundsaéatze zur Durchflihrung der
Gefahrdungsbeurteilung

Die Gefahrdungsbeurteilung ist die Check‘ .

systematische Ermittlung und
Bewertung relevanter Gefahrdungen der Beschaftigten mit dem Ziel, erforderliche
Mallnahmen fiir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit festzulegen.

Grundlage ist eine Beurteilung der mit den Tatigkeiten verbundenen inhalativen
(durch Einatmen), dermalen (durch Hautkontakt), oralen (durch Verschlucken) und

physikalisch-chemischen Gefahrdungen (z.B. Brand- und Explosionsgefahrdungen)
sowie der sonstigen durch Gefahrstoffe bedingten Gefahrdungen.
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Hochschule Betriebliche Handlungspflichten

Zittau/Gorlitz im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht

Erstellung von Gefahrdungsbeurteilungen (GB) (&8 5 ArbSchG, §§ 6,7 GefStoffv, TRGS 400)

Ausgabe Juli 2017 *) GMBI 2017 S. 638 [Nr. 36] v. 08.09.2017 - Technische Regeln fur Gefahrstoffe
Gefahrdungsbeurteilung fur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

- verpflichtend fur jedes Unternehmen unabhangig von Grofde und Art
- fir jeden einzelnen Arbeitsplatz

« erstmals VOr Aufnahme der Tatigkeit, regelméRige Priifung und ggf. Anpassung

5.1
Vorbereiten
Geféhrdungsbeurteilung
—» 5.2Ermitteln = 5.3 Beur- 5.4 Festlegen  5.5Umsetzen 5.6 Uber-
von Gefahr- teilung der von MaRnah- derMaRnah-  prifender
dungen Gefdhrdung ~ men men Wirksamkeit
5.8 Fort-
schreiben

Abb.: Darstellung der Prozessschritte der Geféihrdungsbeurteilung nach ASR V3
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Zittau/Gorlitz im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht
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Erstellung von Gefahrdungsbeurteilungen (GB) (&8 5 ArbSchG, §§ 6,7 GefStoffv, TRGS 400)

Ausgabe Juli 2017 *) GMBI 2017 S. 638 [Nr. 36] v. 08.09.2017 - Technische Regeln fiur Gefahrstoffe
Gefahrdungsbeurteilung fur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

Schadensausmass
. Bleibende kérperliche
Eintrittswahr- Leichte Verletzungen | Heilbare Verletzungen Bmmx;:a?mme Schaden, Tod
scheinlichkeit ohne Arbeitsausfall mit Arbeitsausfall ' Weiterarbeiten nicht
Weiterarbeiten méglich mehr lich

Haufig A
Gelegentlich B
Selten c
Unwahrscheinlich D
Praktisch unmaglich E
Risikogruppe Risikopotenzial Massnahmen

Massnahmen mit erhohten Schutzwirkung dringend notwendig

Massnahmen mit normaler Schutzwirkung notwendig

Massnahmen organisatorisch und personenbezogen maglich
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Gefahrdungsbeurteilung -

Aufnahmewege von Gefahrstoffen
in den menschlichen Korper

. Aufnahme durch:
syl Einatmen inhalativ
: Gase, Dimpfe, Stiaube,
o mhaze Aerosole
: . ‘ Verschlucken oral
. .’. Staube und Fliissigkeiten
%
J &t

. : dermal
Hautresorption

Staube und Flussigkeiten

& Bau-BG Hannover
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Gefahrdungsbeurteilung - bedarfsorientiert
Das S-T-O-P PI‘iﬂZip http://www.arbeitsschutz-kmu.de/5.htm

GemaR § 4 Arbeitsschutzgesetz miussen Gefahren immer direkt an der Quelle beseitigt oder
entscharft werden. Wo dies allein nicht zum Ziel fihrt, miissen erganzende organisatorische und
personenbezogene MalRnahmen - und zwar in dieser Reihenfolge - erfolgen:

S  Strategische MallBhahmen
z. B. Produktentscheidung beeinflusst den Einsatz gefahrlicher Stoffe

T  Technische Malinahmen
z. B. Bellftung; Abschrankung von Quetschstellen, Lichtschranken an
beweglichen Maschinenteilen, Kapselung einer Larmquelle ...

O Organisatorische Mal3Bhahmen
z. B. Trennung von FulBwegen und Gabelstapler-Fahrwegen im
Produktionsbereich, Sichtprifung von Elektrowerkzeugen vor jeder
Benutzung, Beschrankung der Arbeitszeit bei Arbeiten mit hoher
korperlicher Belastung, Ess- und Trinkverbote, Bildschirmpausen ...

P Personenbezogene Malinahmen
z. B. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Benutzung
Personlicher Schutzausrustungen (PSA), Sicherheitsunterweisungen
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Hochschule Betriebliche Handlungspflichten
Zittau/Gorlitz im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht

Gefahrstoffverzeichnis / Gefahrstoffkataster

- Zusammenstellung aller Gefahrstoffe in einer Gefahrstoff-“Ubersicht*
(8 6 Abs. 10 GefStoffV)

 gilt nicht fir Gefahrstoffe mit geringer Gefahrdung (s 6 Abs. 11 GefStoffV)

« Zuganglichkeit fur alle Betroffenen

* regelmafige Prufung und ggf. Anpassung

o Zweck:
— Uberblick Uber die im Unternehmen hergestellten oder verwendeten Gefahrstoffe
— Bezug zu SDB herstellen

— Grundlage fir die Erstellung/Anpassung sowie fiir die Festlegung von
SchutzmalRnahmen am Arbeitsplatz
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Hochschule Betriebliche Handlungspflichten

Zittau/Gorlitz im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht

Erstellung eines Gefahrstoffkatasters (8 6 Abs. 10 GefStoffV, TRGS 400)

Ausgabe Juli 2017 *) GMBI 2017 S. 638 [Nr. 36] v. 08.09.2017 - Technische Regeln fiur Gefahrstoffe
Gefahrdungsbeurteilung fur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

A B c D E F G H I J a
I Zuriick zur Startseite I Durchlaufmengen Gefahrstoffe
J (Gelbes Feld mit dem Cursor anklicken)

|5mmwmmamu'—-

=

R SRR

|
-

Durchlaufmengen Startseite

meteor

GUMMIWERKE .:.‘.'
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Hochschule
Zittau/Gorlitz

UMWIVERSITY DF APPLIED SCIENCES

Betriebliche Handlungspflichten
im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht

Gefahrstoffverzeichnis / Gefahrstoffkataster

Gefahrstoff - Verzeichnis

Unternehmen / - . X
Botfigh: e Erstellt/Uberprift von: ...ccceuvsseenranns
Arbeitsbereich(e): Syntheselabor =1 1 0 B
. Kennzeichnung, N . . 3
G| gt | T | g | M0 | ol | AW | i, | Spmeation
WX, | o
1 |Aceton (Labor) R 11-36-66-67 |H225-H319 (gering) slbn{?fm3 !
S 9-16-26-46 H336-EUH066 ppm
B, @m H225-H332 >
I e - 3
2 |Acetonitril (Labor) R 11-20/21/22-3611312.H302 Ja zrggfm !
S 16-36/37 H319 ppm
3 |Chloroform (Labor) 22-38-40- H302-H315 Ja mg/m3
48/20/22 H351-H373 0,5 ppm
S 36/37

_ STUDIEREN_OHNE_GRENZEN
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Hochschule Betriebliche Handlungspflichten
Zittau/Gorlitz im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht

Betriebsanweisungen

Die Erstellung von Betriebsanweisungen wird von verschiedenen
Rechtsvorschriften gefordert, insbesondere

8 9 Abs. 1 BetrSichV (Maschinenbetriebsanweisungen)
8 14 Abs. 1 GefStoffV (Gefahrstoffbetriebsanweisungen)

8§ 12 Abs. 1 BioStoffV (Betriebsanweisung flr biologische Arbeitsstoffe)
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Betriebsanweisungen

 sind gemald § 14 Abs. 1 GefStoffV auf Basis der GB vom Arbeitgeber
(Pflicht auch tibertragbar auf FaSi, Betriebsarzt) Zu erarbeiten und an der Arbeitsstatte
moglichst in Arbeitsplatznahe sichtbar zuganglich zu machen

» geben Auskunft tber den Umgang mit Gefahrstoff(en) am Arbeitsplatz (auch Sammel-
BA fUr mehrere GS moglich)

» sind gemal TRGS 555 arbeitsplatz- und tatigkeitsbezogene verbindliche
schriftliche Anordnungen

« sind analog zu GB regelmaldig zu Uberprifen und ggf. anzupassen

« ahnlich SDB, aber nicht 1:1 tbertragbar
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Zittau/Gorlitz im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht

Betriebsanweisungen

Die farblichen Gestaltung von Betriebsanweisungen ist formell nicht
vorgeschrieben.

In der Praxis hat sich folgende Farbwahl durchgesetzt:
* Orange (bzw. rot) fur Gefahrstoffe
e pblau fur Arbeitsmittel und Anlagen

fur gentechnische Anlagen

e grun oder Pink fir biologische Arbeitsstoffe
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Hochschule
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Betriebsanweisung
Bsp. fur Gefahrstoffe

(BA-Anlagen = orange)

_ STUDIEREN_OHNE_GRENZEN

Betriebsanweisung Nummer:
Datum: 07-2013

Super-Toxi Bearbeiter:

Anwendungsbereich

Musterzugraum

Zur Qualitatskontrolle werden aus dem Spundloch der Gebinde mittels einer Sgritze wenige Mllllllter d&s Produktes
entnommen, ggfs. in verschliefbare Probenbehalter ge i

Gefahren filr Mensch und Umwelt

Super-Toxi PI-13000-31 ist giftig beim Einatmen.
Es verursacht Hautreizungen und schwere Augenreizungen.

Das Produkt kann die Atemwege reizen und es kann beim Einatmen Allergien, asth-
maartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Bei einem Kontakt mit der
Haut kann es zu allergischen Hautreaktionen kommen.

Super-Toxi PI-13000-31 ist giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

SchutzmaBnahmen und Verhaltensregeln

Die festgelegten Schutzmafinahmen beruhen auf der Bewertung durch das "Einfache Malinahmen-
konzept Gefahrstoffe" (EMKG) hinsichtlich Gefahrdungen durch Einatmen und Hautkontakt.,

Persanliche Schutzausriistung:

Hautschutz:  Schutzhandschuhe aus Nitril (Nitrilkautschuk oder Nitrillatex)

Augenschutz: dichtschliefende Schutzbrille

Bei bestimmungsgematier Verwendung in kleinen Mengen ist kein Atemschutz erforderlich

Der Umgang mit Super-Toxi PI-13000-31 ist nur unterwiesenen Personen erlaubt.

Dias Produkt nicht einatmen. Jeglichen Kontakt mit der Haut oder den Augen vermeiden. Mit dem
Produkt verschmutzte Kleidung sofort ausziehen.

Bei der Arbeit for ausreichend LOftung sorgen. Fenster éffnen!

Verschuttete Stoffe mit einem Tuch sofort aufnehmen und in einem gekennzeichneten Behalter ent-
sorgen. Den Deckel des Behalters geschlcssen halten.

Bei der Arbeit nicht essen oder trinken. Am Arbeitsplatz keine Nahrungsmittel oder Getranke aufbe-
wahren. Vor und nach dem Essen, Trinken und Rauchen sowie dem Gang zur Toilette die Hande
waschen.

Produkt unter Verschluss an einem kahlen Ort lagern.

Verhalten bei Stérungen und im Gefahrfall
Notruf: 3333 Giftnotruf Berlin: 030-19240
Bei Verschitten oder Auslaufen von graBeren Mengen: Ausgelaufenes Produkt auf keinen Fall selbst
beseitigen, sofort Gber den Notruf die Feuerwehr verstandigen. Bereich absperren und sichern.

Im Brandfall sind Léyschpulver, Schaum und Kohlendioxid geeignete Loschmittel. Micht geeignet ist
Wasser. Zerfallsprodukte, die bei Feuer freigesetzt werden sind giftig.

Erste Hilfe
Allgemein: Bei Unwohisein sofort den Arzt anrufen.

Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleich-
tert. Arztlichen Rat einhalen,

Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifthren! Reichlich Wasser trinken und arztlichen Rat einho-
len.

Hautkontakt:  Betroffene Haut sofort mit Seife und reichlich Wasser saubern.

Augenkontakt: Sofort behutsam mit reichlich Wasser spulen, bis die Reizung abklingl. Vorhande-
ne Kontaktlinsen nach Moglichkeit entiernen. Arztlichen Rat einholen.

Seite 1 von 2
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sl Reinigungsbider = CHEMIE

(KOH/lsopropanol)

Laborbereiche

UNIVERSITY DF APPLIED SCIEMCES

Biochemie Arbeitsplatz:
9. 3. 2011 Arteitsﬁereich' chemisch ausgebildetes Fachpersonal

. - : . Arbeiten mit Reinigungsbédern, die Kaliumhydroxid und 2-Propanol
erstellt durch: R. Philipp Tatigkeit: enthaiten

ANWENDUNGSBEREICH

Arbeiten mit Reinigungsbadern (KOH/lsopropanol)

TTF

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

B et r i e b S an W el S u n g Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar

Lésung verursacht Veratzungen, Hautreizungen und schwere Augenreizungen.
Kann gegeniber Metallen korrosiv sein.
Reinigungshad enthalt wassergefahrdende Stoffe und darf nicht in Abwasser
gelangen.
GEFAHR Entwicklung schadigender Dampfe, die Schiafrigkeit oder Benommenheit ACHTUNG

Bsp. fir Anlagen Venirsacnen kamen

SCHUTZMARNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
Reinigungsbéder, die Kaliumhydroxid und 2-Propanol enthalten, diirfen nur von
unterwiesenen Personen bedient werden, Mindestalter 18 Jahre.

Jugendliche iiber 16 Jahre nur Innerhalb der Ausbildung und unter stindiger
Aufsicht

(BA—A N I ag en b | au Persénliche Schutzausriistung tragen:  «  Schutzbrille (Gestell- oder Korbbrille)

+ Handschuhe
- Geslchtsschutzschirm

Nur vorgereinigte Glasgerate einlegen.
Arbeiten mit Schutzbrille, -handschuhe und -kleidung
Glasgerate aus Reinigungsbad sofort mit viel Wasser spllen
Reinigungsbehalter geschlossen halten
Méglichst Stellplatz im Abzug, ansonsten flr gute Raumbellftung sorgen
Zondquellen fern halten
Staubbildung bei Zugabe von festern KOH vermeiden

VERHALTEN IM GEFAHRFALL
Bei Verschiitten oder Auslaufen mit Universal-Chemikalienbinder
aufnehmen und unter Angabe der aufgenommenen Stoffe im

Sonderabfalllager abgeben,
Bel Branden Verwendung der im Labor und gesamten Bereich vorhandenen
@ Feuerléscher

Gefahrenzone iiber Fluchtweg verlassen

Bel Veritzungen sofort Erste Hilfe leisten und Ersthelfer informieren (siehe
Aushang)

Motruf: 112

3|191purlSag ® Buniapal|o

VERHALTEN BEI UNFALLEN, ERSTE HILFE

Helfer auf Selbstschutz achten
nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung entfernen. Betroffene Hautpartien mit
Wasser und Seife grundlich waschen, evil. steriler Verband und zum Hautarzt
nach Augenkontakt: Sofort ausreichend (mindestens 10 Minuten) Augen bei
gedfinetem Lid mit der Augendusche spiilen (unverletztes Auge schitzen, evil.
Kontaktlinsen entfernen) und — méglichst unter weiterem Spilen — sofort zum
Augenarzt
nach Verschlucken: Sofort Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken,
Embrechen vermeiden, Arzt aufsuchen
nach Einatmen: Ruhe, Frischluft und Arzt aufsuchen

ENTSORGUNG

Badfiiissigkeit als Sondermiill mit ausreichender Kennzeichnung in Sonderabfall- ﬁ—
__ STUDIEREN_OHNE_GRENZEN____ Sammelzlaile abgeben.
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Hochschule Betriebliche Handlungspflichten
Zittau/Gorlitz im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht

Lagerung von Gefahrstoffen - Zusammenlagerung
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Hochschule Betriebliche Handlungspflichten
Zittau/Gorlitz im Umgang mit Gefahrstoffen nach Bundesrecht

Lagerung von Gefahrstoffen - Zusammenlagerung
® & & & O V& O

Eigenschaften/ bis zu biszu  nurGruppe  biszu
Kennzeichnung der 50 kg 200 kg 2+3 200 kg
Gefahrstoffe zulassig  zuldssig max. 200 kg zuléssig

TH%?% 5
®

bis zu 200 kg zulassig @
bis zu 50 kg zulassig

nur Gruppe 2 + 3
e &S
bis zu 200 kg zulassig @
&
@D
O

Aerosole

Spraydosen

Kartonagen, Papier und
Ahnliches als Umverpackung

NINNEASINISSNISNS
SNISNSNISINISINISIS
SISNNANISISINGSANS
SNINSHNINININSINING IS
NSNS NSISNIS IS
SINNISNSISISESNS
SNSNSNSESANESISIS
NINININISNINISINISIS

Positivliste zur Zusammenlagerung von Gefahrstoffen verschiedener Kategorien.
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Unterweisung

« mundlich und arbeitsplatzbezogen durch den betrieblichen Vorgesetzten

o alle Arbeitnehmer, die mit dem Gefahrstoff umgehen, sind zu unterweisen tber
— auftretende Gefahrdungen
— erforderliche Schutzmal3nahmen
— Verhaltensregelungen zur Gefahrenabwehr

« auf Basis der BA vor Aufnahme der Tatigkeit, danach mindestens einmal jahrlich
sowie im Falle wesentlicher Anderungen in der Tatigkeit

« Unterweisungen sind in Bezug auf Inhalt, Zeitpunkt und Name des Unterweisenden
zu dokumentieren und durch die Unterwiesenen mittels Unterschrift zu bestatigen
(und mind. 2 Jahre aufzubewahren)
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Beim Umgang mit Gefahrstoffen bestehen folgende
betriebliche Pflichten:

« Ermittlungspflichten (Gefahrdungsbeurteilung GB, Kennzeichnungspflichten: SDB,
Gefahrstoffverzeichnis/-kataster)

* Informations- und Beteiligungspflichten (Behotrde, Betriebsrat, Arbeithehmer)
« Uberwachungspflichten (Arbeitsplatzgrenzwerte, arbeitsmed. Untersuchung)
» Schutzpflicht (Betriebsanweisung BA, Unterweisung, PSA, Substitution)

» Beschaftigungsverbote und -beschrankungen (Jugendliche, Schwangere)

« Dokumentations-, Register- und Nachweispflichten

» Bestellung Betriebsarzt und Fachkraft fr Arbeitssicherheit (FaSi)
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Gefahrdungsbeurteilung GB

» Gefahrstoffe? evtl. Substitution

 Mechanische Gefahrdungen (z.B. bewegte Arbeitsmittel)

» Elektrische Gefahrdungen (z.B. elektrischer Schilag)

* Biologische Gefahrdungen (z.B. Infektionsgefahrdungen)

« Brand- und Explosionsgefahrdungen (z.B. brennbare Flissigkeiten)
 Thermische Gefahrdungen (z.B. heil3e Oberflachen)

» Gefahrdungen durch spezielle physikalische Einwirkungen (z.B. Larm,
Vibrationen)

» Gefahrdungen durch ergonomische Mangel des Arbeitssystems (d.h.
Arbeitsplatzgestaltung: Licht, Temperatur)

« Physische Belastungen (z.B. schwere manuelle Arbeit; Zwangshaltungen)
» Gefahrdungen durch psycho-soziale Belastungen (,Mobbing®)
« Sonstige Gefahrdungen (z.B. Biss/Tritt durch Tiere)
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1. Welche zwei EU-Verordnungen spielen bei der Neuregelung das
deutschen Gefahrstoffrechts eine mafl3gebliche Rolle?

2. Was fordern diese Verordnungen im Wesentlichen?

3. Was mussen Hersteller und Importeure, beim Umgang von 1 t/a und = 10 t/a
Gefahrstoffen fir die Registrierung bei der ECHA einreichen?

4.  Wozu ist die ECHA berechtigt, wenn ein zu registrierender Stoff ein
unannehmbares Risiko birgt?

5 Was sind unannehmbare Risiken?

6 Was muss ein Kennzeichnungsetikett fur Gefahrstoffe ausweisen?

7. Nennen Sie 3 (von 16) Inhalte eines Sicherheitsdatenblatts (SDB)!

8 Was muss der AG bei Tatigkeit mit CMR-Stoffen flir seine AN gewahrleisten?
9 Welchen Zweck und Inhalt hat ein Gefahrstoffverzeichnis/-kataster?

10. Welche Gliederung/Bestandteile hat eine Betriebsanweisung?

11. Was umfasst die Unterweisung von AN, die mit GS umgehen mindestens?
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